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1. Grundlage für die Entgeltberechnung ist der zwischen der Gemeinde Biberach und 
dem Veranstalter abzuschließende Vertrag. 

2. Bei Benutzung der Sport- und Festhalle sind die Entgelte für das Benutzen von Ge-
schirr und Besteck beinhaltet. 

3. Zur Zahlung der Entgelte ist verpflichtet, wer die Sport- und Festhalle benutzt. 
4. Mehrere Entgeltschuldner haften als Gesamtschuldner. 
5. Falls wegen Auf- und Abbau von Veranstaltungen in der Halle Trainingsbetrieb aus-

fällt, wird hierfür ein Stundensatz von 5,00 Euro berechnet. 
6. Es werden folgende Nutzungsentgelte erhoben: 
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1. Bei allen Entgelten ist die gesetzlich vorgeschriebene Umsatzsteuer                    

hinzuzurechnen. 
2. Die Kosten für die Reinigung werden nach obiger Entgeltordnung berechnet. Die 

Halle ist vom Veranstalter besenrein zu verlassen. 
3. Die Entgelte entstehen mit der Inanspruchnahme der Sport- und Festhalle. Sie 

werden innerhalb von 10 Tagen nach Bekanntgabe des Entgeltbescheides zur 
Zahlung fällig. 

4. Der Veranstalter hat bei beschädigten oder unbrauchbar gewordenen Einrichtungs-
gegenständen den festgesetzten Wert laut dieser Entgeltordnung zu 
entrichten. 

5. Die Entgeltordnung gilt ab 01.01.2007. Gleichzeitig tritt die bisherige Gebührenord-
nung vom 14.05.1996 mit allen Änderungssatzungen außer Kraft. 

 
 

 

Biberach, den 22.12.2006 

 

Gez.Hans Peter Heizmann 

        Bürgermeister 


